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a) Der in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung bestehende 
Anspruch aus § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG auf Auskunft ge
gen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß für rechtsverlet
zende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte, setzt 
nicht voraus, dass die rechtsverletzenden Tätigkeiten das Ur
heberrecht oder ein anderes nach dem Urheberrechtsgesetz ge
schütztes Recht in gewerblichem Ausmaß verletzt haben.
b) Die Begründetheit des Antrags nach §101 Abs. 9 S atz l
UrhG auf Gestattung der Verwendung von Verkehrsdaten 
zur Erteilung der Auskunft über den Namen und die An
schrift der Nutzer, denen zu bestimmten Zeitpunkten be
stimmte (dynamische) IP-Adressen zugewiesen waren, setzt 
jedenfalls in den Fällen, in denen ein Auskunftsanspruch 
nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG wegen einer offensichtli
chen Rechtsverletzung gegen eine Person besteht, die in ge
werblichem Ausmaß für -rechtsverletzende Tätigkeiten ge
nutzte Dienstleistungen erbracht hat, grundsätzlich kein be
sonderes und insbesondere kein gewerbliches Ausmaß der 
Rechtsverletzung voraus. Ein solcher Antrag ist vielmehr un
ter Abwägung der betroffenen Rechte des Rechtsinhabers, 
des Auskunftspflichtigen und der Nutzer sowie unter Be
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in 
aller Regel ohne weiteres begründet. (»Alles kann besser wer
den«) ....................................................................................................  257

a) Die den Veterinärbehörden im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von BSE-Tests 
an Rindern in einem Schlachthof obliegenden Amtspflichten 
entfalten grundsätzlich keine drittgerichtete Schutzwirkung 
zugunsten der Unternehmen, die vom Schlachthof -  oder 
auch von einem »Zwischenlieferanten« -  Schlachtprodukte 
erwerben und diese weiter veräußern oder verarbeiten.
b) Unterrichtet die Veterinärbehörde einen Abnehmer, bei
dem sich die vorläufig sichergestellte Ware befindet, im Zu
sammenhang mit der Freigabe der Ware darüber, dass die 
(vermeintlich vollständig) durchgeführten BSE-Tests negativ 
verlaufen seien, so schafft sie dadurch einen unmittelbaren 
Vertrauenstatbestand für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Untersuchungen und haftet dem Adressaten der Mittei
lung auf Ersatz seines Vertrauensschadens.................................  276

Ist aufgrund einer Eintragung im Genossenschaftsregister 
dem Rechtsnachfolger des in einem Vollstreckungstitel be- 
zeichneten Gläubigers eine vollstreckbare Ausfertigung des 
Titels erteilt worden, darf die Zwangsvollstreckung nur erfol
gen, wenn dem Schuldner zusammen mit dem Titel neben der 
Vollstreckungsklausel ein Auszug aus dem Register zugestellt 
wird, welcher den aktuellen Registerinhalt im Zeitpunkt der 
Klauselerteilung wiedergibt............................................................  292
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Die im Preis- und l.eistungsverzeichnis eines Kreditinstituts 
enthaltene Bestimmung über die Kontoführungsgebühr «für * 
ein Pfändungsschutzkonto ist im Verkehr mit Verbrauchern 
gemäß §307 Abs. 1 S a tz l , Abs. 2 Nr. 1 BG B unwirksam, 
wenn hiernach
-  der Kunde bei Umwandlung seines schon bestehenden G i
rokontos in ein Pfändungsschutzkonto ein über der für das 
Girokonto zuvor vereinbarten Kontoführungsgebühr liegen
des Entgelt zu zahlen hat oder
-  das Kreditinstitut bei der Neueinrichtung eines Pfändungs
schutzkontos ein Entgelt verlangt, das über der Kontofüh
rungsgebühr für ein Neukunden üblicherweise als Gehalts
konto angebotenes Standardkonto mit vergleichbarem Leis
tungsinhalt liegt.............................................................................. . 298
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